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Taxordnung gültig ab 01.01.2024 

1 Pensionstaxe 
Die Pensionstaxe beinhaltet folgende Leistungen: 

Unterkunft im Einzelzimmer, Vollpension, Zimmerreinigung und Wäscheversorgung. 

Einzelzimmer mit Dusche / WC Trakt West  CHF      150.00 / Tag 

Einzelzimmer mit Dusche / WC Trakt Ost  CHF      165.00 / Tag 

Zuschlag für Auswärtige   CHF        20.00 / Tag 

2 Betreuungstaxe      CHF        55.00 / Tag 

Die Betreuungstaxe beinhaltet folgende Leistungen: 

− Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit während 24 Stunden 

− Beratung, Begleitung und Unterstützung in allen Lebenslagen 

− Aktivierung und Alltagsgestaltung, Anlässe, Förderung und Unterstützung sozialer Kontakte, 

Koordination der an der Betreuung involvierten Dienste wie Seelsorger, Ärzte, Therapien, 

Dienste von Freiwilligen 

    

3 Pflegetaxe 

Gemäss dem Schweizerischen Krankenversicherungsgesetz KVG werden die Pflegekosten auf die 

drei Kostenträger Krankenkasse, Bewohner und öffentliche Hand (Wohnortsgemeinde) aufgeteilt.  

Pflegestufe nach 
RAI-RUG 

Normkosten   
Pflege  
CHF 

Pflegekostenanteil CHF / Tag 

Krankenkassen Bewohner Gemeinden 

Stufe 1  16.84 9.60 7.24 0.00 

Stufe 2  48.92 19.20 23.00 6.70 

Stufe 3  81.01 28.80 23.00 29.20 

Stufe 4 113.09 38.40 23.00 51.70 

Stufe 5 145.17 48.00 23.00 74.15 

Stufe 6 177.25 57.60 23.00 96.65 

Stufe 7 209.33 67.20 23.00 119.15 

Stufe 8 241.41 76.80 23.00 141.60 

Stufe 9 273.49 86.40 23.00 164.10 

Stufe 10 305.58 96.00 23.00 186.60 

Stufe 11 337.66 105.60 23.00 209.05 

Stufe 12 369.74 115.20 23.00 231.55 

Diese Tabelle entspricht dem Schreiben der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich vom 

25.08.2023 betreffend Normdefizite 2024 gültig ab 01.01.2024. 
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Verrechnung 

Die Kosten für die Pflegeleistungen werden von uns direkt den Bewohnenden, dem entsprechenden 

Krankenversicherer und der entsprechenden Wohnortsgemeinde in Rechnung gestellt. Unabhängig 

davon ist gegenüber der obligatorischen Krankenpflegeversicherung eine Kostenbeteiligung beste-

hend aus Franchise und Selbstbehalt gemäss Police des Versicherten geschuldet, gemäss Art. 64 

Krankenversicherungsgesetz. 

4 Ermässigung 
Bei Abwesenheit reduziert sich die Pensionstaxe ab dem zweiten Tag   CHF        15.00 / Tag 

Die Betreuungstaxe und die Pflegetaxe entfallen vollumfänglich. 

5 Depot 

Mit der ersten Rechnung wird ein zinsloses Depot verrechnet      CHF             5‘500.00 

6 Befristeter Aufenthalt 
Wir bieten nach Möglichkeit auch befristete Aufenthalte an. 

Einzelzimmer mit Dusche / WC Trakt West CHF      165.00 / Tag 

Einzelzimmer mit Dusche / WC Trakt Ost CHF      180.00 / Tag 

7 Pflegematerialien und Hilfsmittel 
Die individuell benötigten Pflegematerialien und Hilfsmittel werden monatlich verrechnet und auf 

der Rechnung separat aufgeführt.  

8 Zusätzliche Dienstleistungen 
Aufwendungen bei Eintritt ***  pauschal CHF       325.00  

Beschriftung zusätzlicher Kleidungsstücke *   pro Stück CHF                   1.50  

Telefonanschluss **   pro Monat CHF         30.00 

Telefonmiete **   pro Tag CHF           1.00  

Zusätzliche Reinigungs-, Hausdienst- und  

technische Dienstleistungen, nach Aufwand   pro Stunde CHF                 65.00  

Bewohnerbegleitung, nach Aufwand pro Stunde  CHF                 65.00  

Zimmerservice aus Komfortgründen pro Mahlzeit CHF                   8.00  

Aufwendungen bei Austritt ***     pauschal  CHF               130.00 

Aufwendungen bei Todesfall pauschal CHF               325.00 

Zimmerreinigung nach Austritt/Todesfall ***  pauschal CHF               260.00 
 

*    Bei einem unbefristeten Aufenthalt ist die Beschriftung von 100 Kleidungsstücken in der Ein-      

 trittspauschale inbegriffen. 

**   Gemäss separatem Telefon-Vertrag 

***  Bei unbefristetem Aufenthalt 

9 Vertrag und Rechnungstellung 
Das Pensionsverhältnis wird mit einem Pensions- und Betreuungsvertrag geregelt. Die Rechnungs-

stellung erfolgt im nachfolgenden Monat. Ein- und Austrittstage werden als ganze Tage verrechnet.  

Diese Taxordnung wurde von der Betriebskommission des Zweckverbandes Regionales Alterszent-

rum Embrachertal an der Sitzung vom 28.09.2023 verabschiedet.  


